
Auszug  aus  der  Gemeindeordnung

§ 20 Schweigepflicht

(1) Bürger und Einwohner, die zu einem Ehrenamt oder zu einer ehrenamtlichen  Tätigkeit berufen

werden, sind zur Verschwiegenheit  über solche Angelegenheiten  verpflichtet,  die dem Datenschutz

unterliegen oder deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich  oder vom  Gemeinderat  aus

Gründen des Gemeinwohls beschlossen ist. Dies gilt auch dann, wenn sie aus einem  Ehrenamt

ausgeschieden oder nicht mehr ehrenamtlich  tätig sind. Die Schweigepflicht  gilt nicht für  Tatsachen,

die offenkundig  sind oder  ihrer  Bedeutung nach keiner  Geheimhaltung  bedürfen.

Meinungsäußerungen  der Sitzungsteilnehmer  und Stimmabgabe  einzelner  Personen  in

nichtöffentlicher  Sitzung sind stets geheimzuhalten. Bestimmungen über die Befreiung von der

Schweigepflicht  bleiben  unberührt.

(2) Verletzt  ein Bürger oder ein Einwohner seine Pflichten nach Absatz 1, so gilt Eg 19 Abs.  3 und  zi,

§ 21 Treuepflicht

(1) Bürger, die ein Ehrenamt ausüben, haben eine besondere Treuepflicht  gegenüber der  Gemeinde.

Sie dürfen Ansprüche oder Interessen Dritter  gegen die Gemeinde nicht vertreten,  es sei denn,  dass

sie als gesetzliche  Vertreter  handeln.

(2) Absatz 1 gilt auch für ehrenamtlich  tätige Einwohner, wenn die Vertretung  der Ansprüche  oder

Interessen Dritter  mit den Aufgaben ihrer ehrenamtlichen  Tätigkeit im Zusammenhang steht;  ob diese

Voraussetzungen  vorliegen,  entscheidet  der  Bürgermeister.

(3) Verletzt  ein Bürger oder ein Einwohner  seine Pflichten nach Absatz 1 oder 2, so gilt § 19  Abs.  3 und

4.

§ 22 AusschIießungsgründe

(1) Bürger und Einwohner, die ein Ehrenamt oder eine ehrenamtliche  Tätigkeit ausüben,  sowie

hauptamtliche  Bürgermeister  und Beigeordnete dürfen nicht beratend oder entscheidend mitwirken,

1. wenn die Entscheidung ihnen selbst, einem ihrer Angehörigen im Sinne des Absatzes 2 oder  einer

von ihnen kraft Gesetzes oder Vollmacht  vertretenen  Person einen unmittelbaren  Vorteil  oder  Nachteil

bringen  kann  oder

2. wenn sie zu dem Beratungsgegenstand in anderer als öffentlicher  Eigenschaft  ein Gutachten

abgegeben  haben  oder  sonst  tätig  geworden  sind  oder

3. wenn  sie

a) bei einer natürlichen  oder juristischen  Person oder einer Vereinigung  gegen Entgelt beschäftigt  sind

oder

b) bei juristischen Personen als Mitglied des Vorstands, des Aufsichtsrats  oder eines gleichartigen

Organs tätig sind, soTern sie diesem Organ nicht als Vertreter  der Gemeinde angehören  oder



c) Gesellschafter  einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts oder Vorstandsmitglied eines

nichtrechtsfähigen  Vereins  sind

und  die  unter  den Buchstaben a bis c Bezeichneten ein unmittelbares persönliches oder

wirtschaftliches  Interesse an der Entscheidung haben. Satz 1 Nr. 3 Buchst. a gilt nicht, wenn nach den

tatsächlichen  Umständen der Beschäftigung anzunehmen ist, dass der Betroffene sich deswegen nicht

in einem  Interessenwiderstreit befindet.

(2) Angehörige  im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 sind:

1. Ehegatten,

2. eingetragene  Lebenspartner,

3. Verwandte  bis zum dritten  Grade,

4. Ehegatten  oder  eingetragene  Lebenspartner der Verwandten bis zum zweiten Grade,

5. Verschwägerte  bis zum zweiten  Grade.

Die Angehörigeneigenschaft nach Satz 1 dauert fort, auch wenn die sie begründende Ehe oder

eingetragene  Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht.

(3) Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten nicht für Wahlen, ferner nicht, wenn die in Absatz 1

bezeichneten  Personen lediglich als Angehörige einer Berufsgruppe oder eines Bevölkerungsteils,

deren  gemeinsame  Belange berührt werden, betroffen sind.

(4) Ein ausgeschlossenes  Ratsmitglied ist berechtigt, bei einer öffentlichen Sitzung sich in dem für die

Zuhörer  bestimmten  Teil des Sitzungsraums aufzuhalten.

(5) Liegt  ein Ausschließungsgrund  nach Absatz 1 vor oder sprechen Tatsachen dafür, dass ein solcher

Grund  vorliegen  könnte,  so hat dies der Bürger oder der Einwohner dem Bürgermeister vor der

Beratung  und  Entscheidung  mitzuteilen. Ob ein Ausschließungsgrund vorliegt, entscheidet in

Zweifelsfällen  nach  Anhörung  des Betroffenen bei Ratsmitgliedern oder Inhabern sonstiger

Ehrenämter  in nichtöffentlicher  Sitzung der Gemeinderat bei Abwesenheit des Betroffenen, im

Übrigen  der  Bürgermeister.

(6) Eine Entscheidung  ist unwirksam,  wenn sie unter Mitwirkung  einer nach Absatz 1 ausgeschlossenen

Person  ergangen  ist oder  wenn  eine mitwirkungsberechtigte  Person ohne einen Ausschließungsgrund

nach Absatz  1 von der Beratung oder Entscheidung ausgeschlossen wurde. Sie gilt jedoch als von

Anfang  an wirksam,  wenn nicht innerhalb von drei Monaten ihre Ausführung vom Bürgermeister

ausgesetzt  oder  sie von  der Aufsichtsbehörde beanstandet wird. Die Wirksamkeit tritt  nicht gegenüber

demjenigen  ein,  der  vor  Ablauf der Dreimonatsfrist einen förmlichen Rechtsbehelf eingelegt hat, wenn

im Verlauf  dieses Verfahrens  der Mangel festgestellt wird. Die ausgesetzte oder beanstandete

Entscheidung  ist unverzüglich  unter Vermeidung des Fehlers, der zur Aussetzung oder Beanstandung

geführt  hat,  zu wiederholen.  Abweichend  von den Sätzen 2 und 3 gilt für die Rechtsverletzung beim

Zustandekommen  von  Satzungen  § 24 Abs. 6.



§ 30 Rechte  und  Pflichten  der  Ratsmitglieder

(1) Die Ratsmitglieder üben ihr Amt unentgeltlich nach freier, nur durch die Rücksicht  auf  das

Gemeinwohl bestimmter  Gewissensüberzeugung aus; sie sind an Weisungen oder Aufträge  ihrer

Wähler  nicht  gebunden.

(2) Der Bürgermeister  verpflichtet  die Ratsmitglieder vor ihrem Amtsantritt  in öffentlicher  Sitzung

namens der Gemeinde durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten. Verweigert

ein Ratsmitglied die Verpflichtung,  so gilt  dies als Verzicht  auf  den  Amtsantritt.

(3) Der Verzicht auf das Amt eines Ratsmitglieds ist dem Bürgermeister  schriftlich zu erklären;  die

Erklärung  ist nicht  widerruflich.

(4) Jedes Ratsmitglied hat das Recht, in dem Gemeinderat  und in den Ausschüssen, denen  es angehört,

Anträge  zu stellen.

§ 31 Ausschluss  aus  dem  Gemeinderat

(1) Ein Ratsmitglied, das nach seiner Wahl durch Urteil eines deutschen Strafgerichts rechtskräftig  zu

einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Monaten verurteilt  wird, kann durch Beschluss  des

Gemeinderats  aus dem Gemeinderat  ausgeschlossen werden, wenn es durch die Straftat  die für  ein

Ratsmitglied erforderliche  Unbescholtenheit  verwirkt  hat. Der Gemeinderat  kann den  Beschluss  nur

innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verurteilung Kenntnis erhalten hat, fassen.  Der

Bürgermeister  hat den Gemeinderat  zu unterrichten,  sobald er von der Verurteilung  Kenntnis  erlangt.

(2) Wer durch Wort oder Tat die freiheitliche demokratische Grundordnung  im Sinne  des

Grundgesetzes und der Verfassung für Rheinland-Pfalz bekämpft, ist der Stellung eines Ratsmitglieds

unwürdig. Der Gemeinderat  hat in diesem Falle über den Ausschluss zu beschließen; der Beschluss  soll

innerhalb eines Monats, nachdem der Gemeinderat  von dem Vorgang Kenntnis erhalten hat, gefasst

werden.  Absatz  1 Satz  3 gilt  entsprechend.

(3) Beschließt der Gemeinderat  den Ausschluss eines Mitglieds, so scheidet dieses vorläufig  aus. Die

Ersatzperson wird nach dem Kommunalwahlgesetz  bestimmt.  Sie tritt  ihr Amt jedoch erst an, wenn

der  Ausschluss unanfechtbar  geworden ist.

(4) Gegen die Beschlüsse des Gemeinderats nach den Absätzen 1 und 2 kann Klage beim

Verwaltungsgericht  erhoben werden.  Das Vorverfahren  nach der VerwaItungsgerichtsordnung

entfällt.


